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Drucksache-Nr.: BV/0229/2020 

 
aus  öffentlicher Sitzung  

 

 
Einreicher: Schulze, Uwe 
Verantwortlich für die Umsetzung: 53 Gesundheitsamt 
 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium Termin einstimmig J N E 

Kreis- und 
Finanzausschuss 

12.11.2020     

Kreistag 03.12.2020     

 
 
Bezeichnung des TOP:  Genehmigung von außerplanmäßigen Aufwendungen im Budget 
des Gesundheitsamtes im laufenden HH-Jahr 2020 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beschließt außerplanmäßige Aufwendungen 
im Budget des Gesundheitsamtes für das laufende HH-Jahr 2020 in Höhe von 1.200.000 €.  
 
 
 
 
Sachdarstellung:  
 
Gemäß § 105 Absatz 1 Kommunalverfassungsgesetz LSA in Verbindung mit § 6 Absatz 1 
Buchstabe b) der Hauptsatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist der Kreistag für die 
Genehmigung der außerplanmäßigen Ausgaben, welche eine Höhe von 100.000,- € 
übersteigen, zuständig. 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie sind bisher außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 
 

 633.830,02 €  
 
auf dem Produktsachkonto 41440100.527190 des Gesundheitsamtes entstanden  
(Stand: 26.10.2020). 
 
Die Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten ist Aufgabe des Gesundheits-
amtes als untere Gesundheitsbehörde. Diese Aufgabe erfüllt der Landkreis als Auftrags-
angelegenheit im übertragenen Wirkungskreis. 
 

Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
Der Kreistag 
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Alle Kosten, die aufgrund der Schutzmaßnahmen nach § 28 Infektionsschutzgesetz in 
Verbindung mit den Rechtsverordnungen (Eindämmungsverordnungen) des Landes 
Sachsen-Anhalt angefallen sind, werden über das o. g. Produktsachkonto abgerechnet. 
 
Ausgehend von den bisherigen wöchentlichen Durchschnittskosten in Höhe von rund 
21.200,00 € (13. bis 43. Kalenderwoche) und den durch Anstieg der Infektionszahlen zu 
erwartenden Ausgaben bis Ende des Jahres beläuft sich die außerplanmäßige Ausgabe für 
2020 auf hochgerechnet  
 

1.200.000,00 €. 
 
Als Deckungsquelle wird das Produktsachkonto 312101.546101 vorgeschlagen. 
 
Die Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz (Corona-Auf-
wendungen) werden durch die Kämmerei im Rahmen des Jahresabschlusses als außer-
ordentlicher Aufwand gebucht und somit das außerordentliche Ergebnis 2020 beeinflussen. 
Ob ein Ersatz dieser Aufwendungen durch das Land Sachsen-Anhalt oder die Bundes-
republik Deutschland erfolgen wird, ist noch ungewiss.  
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
HH-Jahr    Produkt-/Sachkonto                   Betrag in EUR 
 
2020              41440100.527190        1.200.000,00 
                                             
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis:  
 
 
 
 

 

___________________ 
U. Schulze  
Landrat    
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